
Zuständigkeitsregelung bei Anträgen auf Teilhabeleistungen (§ 14 SGB IX) – 
Feststellung des leistenden Trägers 

1. Reha-Träger 
Prüfung des durch den Antrag ausgelösten Teilhabebedarfs 

1. Reha-Träger 
Prüfung des durch den Antrag ausgelösten Teilhabebedarfs 

Ist der 1. Träger für einen 
Teil der beantragten 
Leistung zuständig? 

Ist der 1. Träger für einen 
Teil der beantragten 
Leistung zuständig? 

Unverzügliche  
Weiterleitung an den 
(vermutlich) 
zuständigen Träger; 
Info an Antragsteller  

unverzügliche  
Weiterleitung an den 
(vermutlich) 
zuständigen Träger; 
Info an Antragsteller  

2. Reha-Träger 
hält sich selbst für zuständig 

2. Reha-Träger 
hält sich selbst für zuständig 

Entscheidung über die Bewilligung der Leistung im Rahmen des rehabilitationsträgerübergreifenden 
Rechts 
Entscheidung über die Bewilligung der Leistung im Rahmen des rehabilitationsträgerübergreifenden 
Rechts 

Weiterleitungsfrist  
Weiterleitungsfrist 
versäumt? 

1. Reha-Träger wird leistender Reha-
 

1. Reha-Träger wird leistender Reha-
Träger 

zur Leistung im Rahmen des 
trägerübergreifenden Leistungsspektrums 
verpflichtet, aber wegen § 16 Abs. 4 SGB 
IX bis auf wenige Ausnahmen kein 
Erstattungsanspruch gegenüber einem 
anderen Reha-Träger möglich 
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SGB IX bis auf wenige Ausnahmen kein 
Erstattungsanspruch gegenüber einem 
anderen Reha-Träger möglich 

Weiterleitung an 3. Träger* nur mit dessen 
vorheriger Zustimmung (§ 14 Abs. 3 SGB 
IX). Sonst gilt: Entscheidung über die 
Bewilligung der Leistung im Rahmen des 
trägerübergreifenden Leistungsrechts 
durch den zweitangegangenen Träger 
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durch den zweitangegangenen Träger 

ggf. Erstattungsanspruch nach § 16 SGB IX gegenüber dem eigentlich zuständigen Rehabilitationsträgers in Höhe der erbrachten Leistung **  
*   3. Träger kann auch der erstangegangene Träger sein (z. B. bei Rückleitung, weil die Zuständigkeit des 1. Trägers doch gegeben ist) 
**  Die Vorschriften der §§ 108 bis 113 SGB X sind zu berücksichtigen.  

ggf. Erstattungsanspruch nach § 16 SGB IX gegenüber dem eigentlich zuständigen Rehabilitationsträgers in Höhe der erbrachten Leistung **  
*   3. Träger kann auch der erstangegangene Träger sein (z. B. bei Rückleitung, weil die Zuständigkeit des 1. Trägers doch gegeben ist) 
**  Die Vorschriften der §§ 108 und 110 bis 113 SGB X sind zu berücksichtigen. 
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